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43. Bau- und Niveaulinien (Genehmigung). Am 4. No­
vember 1974 ersuchte der Stadtrat Bülach um Genehmigung 
seines Beschlusses vom 4. September 1974 betreffend Festset­
zung von Bau- und Niveaulinien an der Wisli-/Steinacker­
strasse III. Kl. 

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungs­
gemäss durchgeführt. Die technische Ueberprüfung der Vor­
lage gibt zu keinen Beanstandungen Anlass. Der Genehmi­
gung steht somit nichts im Wege. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Stadtrates Bülach vom 4. Sep­
tember 1974 betreffend die Festsetzung von Bau- und Niveau­
lin ien an der W"isli-/S1;einac:k rstnisse Tl L T<l . wfrd gernäss 
den eingereichte'ii'Plänen genehmigt. 

II. Der Stadtrat Bülach wird eingeladen, die vorstehende 
Genehmigung öffentlich bekanntzugeben. 

III. Mitteilung an den Stadtrat Bülach unter Rücksen­
dung von je zwei Bau- und Niveaulinienplänen mit Genehmi­
gungsvermerk, den Bezirksrat Bülach, 8180 Bülach, sowie an 
die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 8. Januar 1975. 

Vor dem Regierungsrat, 

Der Staatsschreiber: 
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